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Gesetzentwurf

der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P.

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur ¾nderung des Bundesnaturschutzgesetzes

A. Problem

Der sich zur Zeit in den abschlieûenden parlamentarischen Be-

ratungen befindliche Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur ¾nde-

rung des Bundesnaturschutzgesetzes beschränkt sich auf die Um-

setzung EG-rechtlicher Vorschriften, insbesondere der Richtlinie

92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-

Richtlinie). Die Ausweisung von Schutzgebieten und ggf. deren

Vernetzung ist eine wichtige Aufgabe des Naturschutzes. Dazu

werden Beschränkungen der land- und forstwirtschaftlichen Nut-

zung erforderlich sein. Dies führt zu Konflikten mit Nutzungs-

ansprüchen von Land- und Forstwirten, die durch über die allge-

meinen Anforderungen der guten fachlichen Praxis hinausge-

hende Bewirtschaftungsauflagen Einkommensverluste erleiden.

Die Folge werden erhebliche Akzeptanzprobleme sein, die eine

Realisierung der Naturschutzziele zunehmend erschweren. Das

Verhältnis von Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutz und

Landschaftspflege muû darum neu bestimmt werden.

Die neuen Länder gehen zunehmend dazu über, weitere Bio-

sphärenreservate im Sinne der UNESCO-Kriterien als Schutz-

gebiete auszuweisen, wie es das frühere DDR-Recht vorsah. Für

solche Schutzgebiete gibt es derzeit noch keine bundesrechtliche

Grundlage.

B. Lösung

Ergänzung des Bundesnaturschutzgesetzes durch

± eine Regelung, durch die finanzielle Belastungen ausgeglichen

werden, die der Land- und Forstwirtschaft durch über die Anfor-

derungen der guten fachlichen Praxis hinausgehende Auflagen

im Interesse des Naturschutzes und damit der Allgemeinheit

aufgebürdet werden;

± Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für vertragliche Ver-

einbarungen bei notwendigenNaturschutzmaûnahmen;



± Hervorhebung der besonderen Bedeutung der Land- und Forst-

wirtschaft, die sie im allgemeinen für die Erhaltung der Kultur-

und Erholungslandschaft hat;

± Klarstellung, daû die der guten fachlichen Praxis entsprechende

Bodennutzung in der Regel den Naturschutzzielen nicht wider-

spricht und darum insoweit ± unbeschadet notwendiger beson-

derer Bewirtschaftungsauflagen in Schutzgebieten ± nicht als

Eingriff in Natur und Landschaft anzusehen ist.

Einführung einer neuen Schutzkategorie ¹Biosphärenreservateª

in das Bundesnaturschutzgesetz.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Dem Bund entstehen keine Kosten. Den Ländern werden im Hin-

blick auf den Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der

Land- und Forstwirtschaft Ausgaben in Höhe von ca. 3 Mio. DM

jährlich, steigend bis auf ca. 24 Mio. DM jährlich nach etwa zehn

Jahren, entstehen.

2. Vollzugsaufwand

Erhöhte Vollzugsaufwendungen für die Länder bei der Durchfüh-

rung der Ausgleichsregelung können sich in begrenztem Rahmen

in der Einführungsphase ergeben.
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Entwurf eines Dritten Gesetzes zur ¾nderung des Bundesnaturschutzgesetzes

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-

sen:

Artikel 1

¾nderung des Bundesnaturschutzgesetzes

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der

Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889),

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom ¼

(BGBl. I ¼), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 3 wird aufgehoben.

2. Nach § 2 Abs. 2 wird folgender Absatz angefügt:

¹(3) Bei Maûnahmen des Naturschutzes und der

Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung

der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die

Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft zu

berücksichtigen.ª

3. Nach § 3 werden folgende §§ 3a und 3b einge-

fügt:

¹§ 3a

Vertragliche Vereinbarungen

Die Länder stellen sicher, daû bei Maûnahmen

zur Durchführung der im Rahmen dieses Gesetzes

erlassenen Rechtsvorschriften geprüft werden soll,

ob der Zweck auch durch vertragliche Verein-

barungen erreicht werden kann.

§ 3b

Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen

in der Land- und Forstwirtschaft

(1) Werden in

1. Rechtsvorschriften, die im Rahmen der §§ 12

bis 19b erlassen worden sind, oder

2. Anordnungen der für Naturschutz und Land-

schaftspflege zuständigen Behörden zur Ver-

wirklichung der Ziele des Naturschutzes und

der Landschaftspflege

standortbedingt erhöhte Anforderungen festge-

setzt, die die ausgeübte land-, forst- und fischerei-

wirtschaftliche Bodennutzung über die Anforde-

rungen der guten fachlichen Praxis hinaus be-

schränken, die sich aus den für die Land-, Forst-

und Fischereiwirtschaft geltenden Vorschriften

und § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes

vom ¼ (BGBl. I S. ¼) ergeben, so ist für die da-

durch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein

angemessener Ausgleich nach Maûgabe des Lan-

desrechts zu gewähren. Satz 1 findet keine An-

wendung, soweit ein Anspruch auf Entschädigung

oder anderweitigen Ausgleich nach anderen

Rechtsvorschriften oder auf Grund vertraglicher

Vereinbarungen besteht.

(2) Im Falle einer vorübergehenden Einschrän-

kung oder Unterbrechung der land-, forst- und

fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung gilt als

ausgeübt die Bodennutzung, die vor der Ein-

schränkung oder Unterbrechung ausgeübt wurde.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für solche

Nutzungsbeschränkungen, die nach dem ¼ (ein-

setzen: Letzter Tag der sich aus Artikel 2 des Ge-

setzes ergebenden Frist) festgesetzt werden oder

fortwirken und auf Rechtsvorschriften oder Anord-

nungen beruhen, die nach dem ¼ (einsetzen: Da-

tum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Geset-

zes) erlassen worden sind. Dies gilt nicht für

Rechtsvorschriften oder Anordnungen, die vor

dem 3. Oktober 1990 erlassen worden sind und

nach diesem Zeitpunkt durch landesrechtliche

Bestimmungen ohne wesentliche ¾nderung des

räumlichen oder sachlichen Geltungsbereichs der

Nutzungsbeschränkungen abgelöst worden sind

oder abgelöst werden.

(4) Für Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor

den ordentlichen Gerichten offen.ª

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte ¹unter Beach-

tung der Grundsätze und Ziele der Raumord-

nung und Landesplanungª gestrichen und fol-

gender Satz angefügt:

¹Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu be-

achten; die Grundsätze und sonstigen Erforder-

nisse der Raumordnung sind zu berücksichti-

gen.ª

b) In Absatz 2 werden die Worte ¹Programme und

Pläne im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 und

Abs. 3 des Raumordnungsgesetzesª durch das

Wort ¹Raumordnungspläneª ersetzt.

5. § 6 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaût:

¹Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten;

die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der

Raumordnung sind zu berücksichtigen.ª

6. § 8 Abs. 7 wird wie folgt gefaût:

¹(7) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche

Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, so-

weit dabei die Ziele und Grundsätze des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt

werden. Die den Vorschriften des Rechts der

Land- und Forstwirtschaft einschlieûlich des

Rechts der Binnenfischerei und § 17 Abs. 2 des

Bundes-Bodenschutzgesetzes entsprechende gute

fachliche Praxis bei der land-, forst- und fischerei-

wirtschaftlichen Bodennutzung widerspricht in

der Regel nicht den in Satz 1 genannten Zielen

und Grundsätzen. Nicht als Eingriff gilt auch die

Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischerei-

wirtschaftlichen Bodennutzung, die auf Grund
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vertraglicher Vereinbarungen zeitweise einge-

schränkt oder unterbrochen worden war.ª

7. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird nach dem Wort ¹Natio-

nalpark,ª das Wort ¹Biosphärenreservat,ª ein-

gefügt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort ¹fürª

die Worte ¹Biosphärenreservate undª einge-

fügt.

8. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

¹§ 14a

Biosphärenreservate

(1) Biosphärenreservate sind rechtsverbindlich

festgesetzte einheitlich zu schützende und zu ent-

wickelnde Gebiete, die

1. groûräumig und für bestimmte Landschafts-

typen charakteristisch sind,

2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Vor-

aussetzungen eines Naturschutzgebiets, im

übrigen überwiegend eines Landschaftsschutz-

gebiets erfüllen,

3. in Teilen ihres Gebiets eine natürliche oder

naturnahe Landschaft aufweisen,

4. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder

Wiederherstellung einer durch hergebrachte

vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und

der darin historisch gewachsenen Arten- und

Biotopvielfalt, einschlieûlich Wild- und früherer

Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder

nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen und

5. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung

von die Naturgüter besonders schonenden

Wirtschaftsweisen dienen.

(2) Die Länder stellen sicher, daû Biosphären-

reservate unter Berücksichtigung der durch die

Groûräumigkeit und Besiedlung gebotenen Aus-

nahmen wie Naturschutzgebiete oder Land-

schaftsschutzgebiete geschützt werden.ª

9. In § 15 Abs. 2 wird die Angabe ¹§ 1 Abs. 3ª durch

die Angabe ¹§ 2 Abs. 3ª ersetzt.

Artikel 2

Anpassung des Landesrechts

Die Verpflichtung der Länder gemäû Artikel 75

Abs. 3 des Grundgesetzes ist innerhalb von drei

Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu

erfüllen.

Artikel 3

Bekanntmachung des Bundesnaturschutzgesetzes

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz

und Reaktorsicherheit kann den Wortlaut des Bun-

desnaturschutzgesetzes in der vom Inkrafttreten

dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundes-

gesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung

in Kraft.

Bonn, den 24.März 1998

Dr.Wolfgang Schäuble,Michael Glos und Fraktion

Dr. HermannOtto Solms und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Vorbemerkungen

Das vom Deutschen Bundestag am 5. Juni 1997 be-

schlossene Gesetz zur Neuregelung des Rechts des

Naturschutzes und der Landschaftspflege, zur Umset-

zung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften und zur

Anpassung anderer Rechtsvorschriften (BR-Druck-

sache 421/97) ist vom Bundesrat am 4. Juli 1997 ab-

gelehnt worden. Im Vermittlungsverfahren konnte

nur eine Verständigung über die EG-rechtlich not-

wendigen Anpassungen des Bundesnaturschutzge-

setzes (BNatSchG) erzielt werden. In diesem Zweiten

Gesetz zur ¾nderung des Bundesnaturschutzgeset-

zes sind die in der ursprünglichen Gesamtnovelle

vorgesehenen Verbesserungen bzw. Ergänzungen

des Naturschutzrechts, die unabhängig von der EG-

Rechts-Umsetzung weiterhin notwendig sind, nicht

enthalten. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist, zumindest

einige weiterführende Ansätze der Gesamtnovelle

wieder aufzunehmen und das BNatSchG entspre-

chend zu ergänzen.

Es handelt sich im wesentlichen um folgende Rege-

lungen:

± Einführung eines Ausgleichs für naturschutzbe-

dingte Nutzungsbeschränkungen in der Land- und

Forstwirtschaft. Es sind im wesentlichen die Land-

und Forstwirte, denen durch Bewirtschaftungs-

auflagen in Schutzgebieten im Interesse des Natur-

schutzes und damit der Allgemeinheit Einkom-

menseinbuûen zugemutet werden. Die Land- und

Forstwirte haben keine Möglichkeit, diesen finan-

ziellen Belastungen auszuweichen. Die Regelung

bezweckt, die Durchsetzung notwendiger Natur-

schutzmaûnahmen zu erleichtern und ihre Akzep-

tanz bei Land- und Forstwirten zu fördern. Sie dient

dem Ausgleich zwischen den Interessen der Land-

und Forstwirtschaft einerseits und Naturschutz

und Landschaftspflege andererseits, ohne den auf

Dauer ein effektiver Naturschutz nicht zu be-

werkstelligen ist. In einigen Bundesländern sind in

den Landesnaturschutzgesetzen Regelungen über

einen Härte- oder Erschwernisausgleich enthalten.

Diese Regelungen gehen von Billigkeitserwägun-

gen aus und bezwecken den Ausgleich wirtschaft-

licherNachteile aufgrund vonMaûnahmen desNa-

turschutzes und der Landschaftspflege. Sie geben

den von Naturschutzauflagen betroffenen Land-

und Forstwirten jedoch keinen Rechtsanspruch auf

angemessenen Ausgleich. Daher ist es notwen-

dig, im BNatSchG einen Rechtsanspruch auf einen

angemessenen Ausgleich zu verankern. Die Be-

schränkung des Gesetzes auf die land-, forst- und

fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist gerecht-

fertigt, weil diese Wirtschaftszweige in ungleich

höherem Maûe als andere auf die Nutzung der

Fläche angewiesen und damit auch in wesentlich

stärkerem Umfang von Nutzungseinschränkungen

naturschutzrechtlicher Art betroffen sind. Der Aus-

gleich soll sich auf alle Bewirtschaftungsauflagen

erstrecken, die über die in den landwirtschaftlichen

Fachgesetzen und § 17 Abs. 2 des Bundes-Boden-

schutzgesetzes festgelegten Anforderungen der

guten fachlichen Praxis hinausgehen und zu wirt-

schaftlichen Einbuûen führen. Es sollen also die

finanziellen Belastungen ausgeglichen werden,

die der Land- und Forstwirtschaft durch Auflagen

im Interesse des Naturschutzes und damit der All-

gemeinheit aufgebürdet werden.

± Stärkung des wichtigen Instruments des Vertrags-

naturschutzes. Damit wird dem Kooperationsprin-

zip verstärkt Rechnung getragen. Die Behörden

sollen prüfen, ob notwendige Maûnahmen des

Naturschutzes ohne Gefährdung des Schutz-

zwecks auch im Wege vertraglicher Vereinbarun-

gen mit den Betroffenen durchgeführt werden

können. Dies dient der Erhöhung der Akzeptanz

von Naturschutzmaûnahmen.

± Die bisherige gesetzliche Vermutung, daû die ord-

nungsgemäûe Land- und Forstwirtschaft den Zie-

len des Naturschutzes dient, entfällt. Diese Rege-

lung entspricht in dieser Allgemeinheit nicht mehr

der tatsächlichen Entwicklung in diesem Bereich.

Jedoch soll bei Maûnahmen des Naturschutzes

und der Landschaftspflege die besondere Bedeu-

tung der Land- und Forstwirtschaft für die Erhal-

tung der Kultur- und Erholungslandschaft berück-

sichtigt werden.

± Die ¹gute fachliche Praxisª, wie sie sich aus den

Vorschriften des land- und forstwirtschaftlichen

Fachrechts sowie aus § 17 Abs. 2 des Bundes-

Bodenschutzgesetzes ergibt, ist normative Grund-

lage für die ± auch ökologische Belange berück-

sichtigende ± Bodenbewirtschaftung. Die der guten

fachlichen Praxis entsprechende Bodennutzung

widerspricht darum in der Regel nicht den Zielen

undGrundsätzen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege und kann insoweit auch nicht als

Eingriff in Natur und Landschaft gewertet werden.

Dies wird in der Eingriffsregelung klargestellt.

± Als neue groûflächige Schutzkategorie sind Bio-

sphärenreservate vorgesehen. Es muû sich um

Gebiete handeln, die sich als durch hergebrachte

vielfältige Nutzung harmonisch geprägte Kultur-

landschaften darstellen und daneben beispielhaft

der Entwicklung naturschonender Wirtschaftswei-

sen dienen können. Die Kriterien entsprechen den

UNESCO-Kriterien für die Aufnahme von Gebie-

ten in das ¹Internationale Netz der Biosphärenre-

servateª. Biosphärenreservate waren im früheren

DDR-Recht vorgesehen. Mit der neuen Schutz-

kategorie werden Rechtstraditionen der neuen

Länder aufgegriffen, die überwiegend eine solche

Kategorie in ihre Landesnaturschutzgesetze auf-

genommen haben.
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Im übrigen enthält der Entwurf notwendige redaktio-

nelle Anpassungen an das novellierte Raumord-

nungsgesetz.

Der Gesetzentwurf geht nicht über die entsprechen-

den Regelungen der Gesamtnovelle hinaus.

II. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt

sich aus der Zuständigkeit zur Rahmengesetzgebung

auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege (Artikel 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GG). Die

Wahrnehmung der Rahmengesetzgebungskompe-

tenz durch den Bund ist zur Wahrung der Rechts- und

Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse so-

wie zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-

nisse erforderlich, Artikel 72 Abs. 2 i.V. m. Artikel 75

Abs. 1 Satz 2 GG. Die Regelungen des Gesetzent-

wurfs beziehen sich auf Sachverhalte, die regelmäûig

über die Grenzen eines Landes hinausweisen und

nicht primär von örtlichen oder regionalen Besonder-

heiten geprägt sind. Die Bewältigung dieser Sachver-

halte ist nur durch eine bundeseinheitliche Regelung

zu erreichen. Der Gesetzentwurf enthält weder un-

mittelbar geltende noch in Einzelheiten gehende

Regelungen im Sinne des Artikels 75 Abs. 2 GG.

III. Haushaltsmäûige Auswirkungen

Solche können sich aus dem vorgesehenen Aus-

gleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land-

und Forstwirtschaft für die Länder ergeben.

Die kostenmäûigen Auswirkungen hängen von den

Maûnahmen ab, die von den dafür zuständigen Stel-

len der Länder nach ihrem Ermessen jeweils getrof-

fen werden. Sie sind kaum prognostizierbar. Bei den

nachfolgenden Ausführungen muû berücksichtigt

werden, daû Berechnungen und Schätzungen schon

wegen der besonderen Datenlage im Bereich des

Naturschutzes äuûerst schwierig sind.

Die den Ländern entstehenden Kosten werden auf

ca. 3 Mio. DM jährlich, steigend bis auf rd. 24 Mio.

DM jährlich nach etwa zehn Jahren, geschätzt.

Das Gesetz begründet hinsichtlich künftiger Unter-

schutzstellungen grundsätzlich keine Verpflichtung

zur Ausweisung von Schutzgebieten oder zur Auf-

erlegung von Naturschutzbeschränkungen. Dem-

nach ergibt sich aus der Ausgleichsregelung, die ent-

sprechende Maûnahmen voraussetzt, kein unmittel-

barer Kostenzwang.

Der finanzielle Ausgleich betrifft nur mit wirtschaft-

lichen Nachteilen verbundene Nutzungsbeschrän-

kungen, die die Sozialpflichtigkeit des Eigentums

nicht überschreiten (z. B. Beschränkung des Einsat-

zes von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, Auflagen

im Hinblick auf Mähzeiten, Beweidungsdichten und

Bodenbearbeitung). Von den derzeitigen Gegeben-

heiten ausgehend kann ein durchschnittlicher Aus-

gleichsbetrag von 350 DM/ha/Jahr zugrunde gelegt

werden. Bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen

wird entsprechend den im Verhältnis zu landwirt-

schaftlich genutzten Flächen niedrigeren Gewinnen

ein Durchschnittsbetrag von 50 DM/ha/Jahr als reali-

stisch angesehen.

Die bestehenden Schutzgebiete umfassen rd.

730 000 ha. Was künftige Unterschutzstellungen be-

trifft, wird von einer Steigerung der Schutzgebiets-

fläche um 30% innerhalb von zehn Jahren ausge-

gangen. Die Zahl der in den vergangenen Jahren

neu ausgewiesenen Schutzgebiete ist in den alten

Ländern eher als gering zu bezeichnen. In den neuen

Ländern dürfte die Situation insoweit differenziert zu

betrachten sein. Die angenommene Steigerung der

Schutzgebietsfläche würde zusätzliche Unterschutz-

stellungen auf etwa 219 000ha zur Folge haben. Der

Anteil der noch zu schützenden nicht genutzten

Flächen (sog. Öd- und Unland) daran ist relativ ge-

ring. Der Anteil der Waldflächen wird auf 40%,

ca. 87 600ha geschätzt. 109 000 ha bis 129 000 ha

landwirtschaftlich genutzter Flächen kommen für

eine Einbeziehung in Schutzgebiete in Betracht.

Der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen, für

die Nutzungsbeschränkungen wirksam werden

können und für die die Ausgleichsregelung relevant

werden kann, wird auf 65700 ha geschätzt. Bei

Ausgleichszahlungen von 350 DM/ha auf 65 700 ha,

könnten die jährlichen Kosten für künftige Schutzge-

biete im landwirtschaftlichen Bereich kontinuierlich

von ca. 3 Mio. DM jährlich bis auf 23 Mio. DM nach

zehn Jahren steigen.

Bei den forstwirtschaftlich genutzten Flächen wird

der Anteil, für den die Ausgleichsregelung in Be-

tracht kommen kann, auf 17 500ha geschätzt. Bei

einer kontinuierlich steigenden Unterschutzstellung

und einem Ausgleich von 50 DM/ha könnte dies

Kosten von ca. 0,09 Mio. DM bis 0,9 Mio. DM nach

zehn Jahren jährlich ergeben.

Vollzugsaufwand

Erhöhte Vollzugsaufwendungen für die Länder

können sich im Hinblick auf den Ausgleich von

Nutzungsbeschränkungen in der Land- und Forst-

wirtschaft ergeben. Diese Mehraufwendungen dürf-

ten im wesentlichen die Einführungsphase betref-

fen und im übrigen in einem begrenzten Rahmen

bleiben.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (¾nderung des Bundesnaturschutz-

gesetzes)

Zu Nummer 1 (Streichung des § 1 Abs. 3)

Der bisherige § 1 Abs. 3 entfällt. Die mit der gesetz-

lichen Vermutung einer Zielharmonie zwischen ord-

nungsgemäûer Land- und Forstwirtschaft und Natur-

schutz und Landschaftspflege verbundene Sonder-

stellung der Land- und Forstwirtschaft kann insbe-

sondere angesichts der tatsächlichen Entwicklung in

der Land- und Forstwirtschaft nicht mehr aufrecht-

erhalten werden. Diese Entwicklung erfordert, daû

die Maûnahmen der Land- und Forstwirtschaft eben-

so wie die Maûnahmen anderer Wirtschaftsbereiche

verstärkt nach ihren tatsächlichen Wirkungen auf

Natur und Landschaft beurteilt werden.
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Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 3 ± neu)

Der neue Absatz 3 hebt ± angesichts dessen, daû die

bestehende Kultur- und Erholungslandschaft wesent-

lich auf den jahrhundertelangen Leistungen der

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft beruht ± ihre in-

soweit nicht bestreitbare Bedeutung hervor, wenn

auch von einer generellen Zielkonformität mit dem

Naturschutz nicht mehr ausgegangen werden kann.

Landwirtschaft ist hierbei i.S. des § 201 des Baugesetz-

buchs zu verstehen, umfaût also u.a. den Ackerbau,

die Wiesen- und Weidewirtschaft, die gartenbauliche

Erzeugung, den Erwerbsobstbau, den Weinbau und

die berufsmäûige Imkerei. Die Sonderregelung in

Absatz 3 steht mit der Streichung des bisherigen § 1

Abs. 3 im Zusammenhang. Es wäre darum verfehlt,

daraus den Schluû zu ziehen, daû bei Naturschutz-

maûnahmen andere Belange ± insbesondere solche,

die gleichfalls, ggf. teilweise oder mittelbar, Natur-

schutzzielen entsprechen ± nicht gebührend zu be-

rücksichtigen wären. Dies wäre auch mit der generel-

len Abwägungsklausel des § 1 Abs. 2 nicht vereinbar.

Zu Nummer 3 (Einfügung der §§ 3a und 3b)

Zu § 3a (Vertragliche Vereinbarungen)

Der neue § 3a stellt klar, daû vertragliche Vereinba-

rungen an Stelle von Verwaltungsakten bei der prak-

tischen Umsetzung von Naturschutzmaûnahmen in

Betracht kommen können und ggf. auch sollen. Da-

bei handelt es sich nicht nur um die Erweiterung

der nach allgemeinen Grundsätzen bestehenden

Prüfungspflicht hinsichtlich der Anwendung milderer

Mittel. In erster Linie soll verdeutlicht werden, daû

beim Schutz von Natur und Landschaft in der Fläche

die Unterstützung seitens der betroffenen Bevölke-

rung von wesentlicher Bedeutung ist. Darum sollen

die Behörden prüfen, ob notwendige Maûnahmen

ohne Gefährdung des mit ihnen verfolgten Zwecks

auch im Wege vertraglicher Vereinbarungen mit den

Betroffenen durchgeführt werden können. In den

Ländern ist zunehmend die Tendenz zu beobachten,

durch Aufstellung und Durchführung von Natur-

schutzprogrammen auf freiwilliger Basis die für den

Naturschutz wichtigen Flächen zu sichern. Diese

positive Entwicklung soll durch § 3a verstärkt wer-

den. Bei der Vertragsausgestaltung kann es sich

anbieten, im Rahmen des rechtlich Möglichen zu ver-

einbaren, daû nach Ablauf des Vertrags die Grund-

fläche wieder in die ursprüngliche Nutzung zurück-

geführt werden kann. Bedeutsam ist eine solche

Vereinbarung dann, wenn sich die Grundflächen auf-

grund vertraglich vereinbarter Maûnahmen während

der Laufzeit des Vertrags in einen ökologisch wert-

vollen Zustand entwickelt hat. ± Die aufgrund des

§ 3a von den Ländern zu erlassenden Vorschriften

richten sich an die für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörden; andere Behörden und

Stellen, etwa die im Rahmen der Bauleitplanung tätig

werdenden Gemeinden, sind nicht angesprochen.

Zu § 3b (Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen

in der Land- und Forstwirtschaft)

Die neue Regelung des § 3b hat ihr Vorbild in § 19

Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Sie be-

trifft Beschränkungen der bis dahin ausgeübten

land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennut-

zung und dadurch verursachte wirtschaftliche Nach-

teile, die die Schwelle des eigentumsrechtlich noch

Zumutbaren (Sozialpflichtigkeit des Eigentums) noch

nicht überschreiten (Absatz 1 Satz 1). Im Unterschied

zu den in einigen Ländern bereits bestehenden Re-

gelungen über einen Härte- oder Erschwernisaus-

gleich soll § 3b zu einem Rechtsanspruch auf ange-

messenen Ausgleich führen. In Betracht kommen

nachNummer 1 Nutzungsbeschränkungen in Rechts-

vorschriften über Schutzgebiete, insbesondere Natur-

schutzgebiete und Kernzonen von Nationalparken,

nach Nummer 2 Nutzungsbeschränkungen aufgrund

behördlicher Anordnungen, z.B. über Duldungs-

pflichten. Die Nutzungsbeschränkungen müssen den

Schutz bestimmter Standorte bezwecken und über

das Maû der Anforderungen hinausgehen, die sich

bereits aus den Anforderungen der guten fachlichen

Praxis ergeben und einem einzelnen oder mehreren

einzelnen Land- oder Forstwirten im Interesse desNa-

turschutzes alsomehr abverlangen als vergleichbaren

anderen. Die ¹gute fachliche Praxisª ist in den Vor-

schriften des land-, forst- und fischereiwirtschaft-

lichen Fachrechts (z.B. des Düngemittelrechts, des

Pflanzenschutzrechts, des Forstrechts, der Fischerei-

gesetze der Länder) sowie in § 17 Abs. 2 des Bundes-

Bodenschutzgesetzes näher bestimmt. Die Nutzungs-

beschränkungen müssen zu nachweisbaren wirt-

schaftlichen Nachteilen führen, z.B. durch Ertrags-

einbuûen wegen Minderernten oder durch zusätzli-

che Aufwendungen des Betroffenen. Unter den Be-

griff ¹Bodennutzungª fallen wie bisher nicht Maû-

nahmen, die eine Bodennutzung nur vorbereiten oder

ihr nur mittelbar dienen, wie Maûnahmen der Flurbe-

reinigung oder des wasserwirtschaftlichen Kultur-

baus, bauliche oder sonstige infrastrukturelle Maû-

nahmen (z.B. der Bau landwirtschaftlicher Wege)

und die erstmalige Begründung einer land-, forst-

und fischereiwirtschaftlichen Nutzung (z.B. Erstauf-

forstung von Heideflächen oder deren Umwandlung

in Grünland). Nähere Regelungen, insbesondere

über die Bemessung des Ausgleichs, bleiben dem

Landesrecht überlassen. Entschädigungsansprüche

nach anderen Vorschriften, z.B. wegen Enteignung

oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, schlie-

ûen Ausgleichsansprüche nach § 3b aus (Satz 2).

Nur die Beschränkung der ausgeübten land-, forst-

und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung kann

die Ausgleichspflicht auslösen. Absatz 2 stellt klar,

daû unter die Regelung nicht nur solche Nutzungen

fallen, die im Zeitpunkt oder kurz vor dem Zeitpunkt

der Beschränkung tatsächlich ausgeübt wurden.

Eine vorübergehende Stillegung oder Extensivierung

von Flächen, z.B. im Rahmen der Flächenstillegung

oder ähnlicher Programme, steht der Anwendung

der Regelung nicht entgegen, da solche Flächen ih-

ren Charakter als land- oder forstwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen nicht verlieren. Entsprechendes gilt

für Rotationsbrachen und längerfristige Fruchtfolgen;

bloûe Nutzungsabsichten und Optionen fallen nicht

unter die Regelung.

Die Ausgleichspflicht beschränkt sich nicht auf

Nutzungsbeschränkungen durch Rechtsvorschriften

oder Anordnungen, die nach dem Inkrafttreten der
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jeweiligen Landesgesetze zur Umsetzung des § 3b

erlassen werden. Nach Absatz 3 Satz 1 können

auch frühere Rechtsvorschriften oder Anordnungen

Grundlage von Ansprüchen sein, allerdings nur,

wenn sie nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

erlassen worden sind. Damit ist die Ausgangslage in

allen Ländern die gleiche, unabhängig davon, wann

die jeweilige Umsetzung in Landesrecht erfolgt. Die

auf den Vorschriften oder Anordnungen beruhenden

Nutzungsbeschränkungen müssen aber jedenfalls

nach dem Ablauf der Umsetzungsfrist noch fort-

wirken bzw. festgesetzt werden. In davorliegenden

Zeiträumen entstandene wirtschaftliche Nachteile

sind nicht ausgleichsfähig. ± Satz 2 nimmt insbeson-

dere auf die Situation in den neuen Ländern Rück-

sicht. Frühere Vorschriften bzw. Anordnungen nach

DDR-Recht müssen häufig aus Gründen der Rechts-

sicherheit auf neue Rechtsgrundlagen umgestellt

bzw. durch neue Vorschriften abgelöst werden. So-

weit dabei der räumliche und sachliche Geltungsbe-

reich der Nutzungsbeschränkungen im wesentlichen

unverändert bleibt, wird eine Ausgleichspflicht nicht

ausgelöst, auch wenn die ablösenden Vorschriften

(bzw. Anordnungen) erst nach Inkrafttreten dieses

Gesetzes erlassen werden. Die Regelung kommt

auch den alten Ländern bei der Umstellung früherer

Vorschriften zugute.

Das Offenhalten des Rechtsweges vor den ordent-

lichen Gerichten in Absatz 4 entspricht der Regelung

im WHG.

Zu Nummer 4 (¾nderung des § 5)

In Absatz 1 wird die Raumordnungsklausel an § 4

Abs. 1 und 2 des Raumordnungsgesetzes in der Fas-

sung des Artikels 2 des Bau- und Raumordnungsge-

setzes 1998 (BauROG) vom 18. August 1997 (BGBl. I

S. 2081) angepaût. In Absatz 2 wird der Hinweis auf

das durch Artikel 11 Abs. 2 BauROG aufgehobene

frühere Raumordnungsgesetz durch den Verweis auf

¹Raumordnungspläneª (§ 3 Nr. 7 ROG i.d.F. des

BauROG) ersetzt.

Zu Nummer 5 (¾nderung des § 6)

In Absatz 3 Satz 1 wird die Raumordnungsklausel

aus den zu Nummer 4 genannten Gründen angepaût.

Zu Nummer 6 (Neufassung des § 8 Abs. 7)

Die Neufassung entspricht der bisherigen Freistel-

lung der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen

Bodennutzung in § 8 Abs. 7. Nach dieser Vorschrift

ist bisher Voraussetzung für die Freistellung von der

Eingriffsregelung, daû die Bodennutzung ¹im Sinne

dieses Gesetzesª (BNatSchG) ordnungsgemäû ist.

Diese Begriffsbildung ist unklar und hat zu einer

Fülle von Auslegungs- und Anwendungsschwierig-

keiten geführt. Sie wird daher durch eine neue, klar-

stellende Formulierung ersetzt. Zu dem bisherigen

Zusatz ¹im Sinne dieses Gesetzesª wird in der Recht-

sprechung und Literatur überwiegend die Auffas-

sung vertreten, daû wegen dieser Einschränkung die

Ordnungsmäûigkeit vorwiegend unter ökologischen

Gesichtspunkten, wie sie in den Zielen und Grund-

sätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

festgelegt sind, beurteilt werden müssen. Daher wird

nunmehr ausdrücklich geregelt, daû die land-, forst-

und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung nicht als

Eingriff anzusehen ist, soweit die in den §§ 1 und 2

genannten Ziele und Grundsätze berücksichtigt sind.

Auf den miûverständlichen Begriff ¹ordnungsge-

mäûª kann damit verzichtet werden. Was die in

Satz 2 genannte gute fachliche Praxis ist, kann den

fachgesetzlichen Regelungen (Pflanzenschutzgesetz,

Düngemittelgesetz, Forst- und Fischereigesetze der

Länder) und dem dazugehörigen fachlichen Regel-

werk (z.B. Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung,

Düngeverordnung) sowie § 17 Abs. 2 des Bundes-

Bodenschutzgesetzes entnommen werden. ± Satz 3

entspricht einem Bedürfnis der Praxis und greift den

Gedanken ¹Naturschutz auf Zeitª auf. Damit soll

auch ein Anreiz zu freiwilligen Nutzungsbeschrän-

kungen geschaffen werden (Vertragsnaturschutz).

Ein solcher Anreiz besteht i.d.R. nicht, wenn nach

Beendigung der freiwilligen Einschränkung der

Bodennutzung deren Wiederaufnahme neuen natur-

schutzrechtlichen Anforderungen unterworfen wer-

den könnte.

Zu Nummer 7 (¾nderung des § 12)

Die Einfügung des Begriffs ¹Biosphärenreservatª in

Absatz 1 Nr. 1 ist Folge der Ergänzung des Schutz-

gebietskatalogs um diesen Gebietstyp.

In Absatz 4 Satz 1 wird die Ermächtigung der Länder,

abweichende Vorschriften zu erlassen, auch auf Bio-

sphärenreservate erstreckt. Soweit die Länder eine

förmliche Schutzgebietsausweisung nicht für erfor-

derlich erachten, können sie den Schutz von Bio-

sphärenreservaten auch in anderer Weise, z.B. durch

Verwaltungsvorschriften, sicherstellen.

Zu Nummer 8 (Einfügung des § 14a ± Biosphären-

reservate)

Als neue rahmenrechtliche Schutzgebietskategorie

werden ¹Biosphärenreservateª in das BNatSchG ein-

gefügt. Die Regelung orientiert sich inhaltlich an den

allgemeinen Richtlinien der Organisation der Verein-

ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur

(UNESCO) für die internationale Anerkennung von

Biosphärenreservaten. Schutzziel ist danach die Er-

haltung und Entwicklung von repräsentativen natür-

lichen Ökosystemtypen und der darin enthaltenen

genetischen Vielfalt. Wenn ein Teil dieser geneti-

schen Vielfalt die natürlichen und anthropogen be-

dingten Veränderungen in der Umwelt überstehen

soll, muû ein offenes System der Erhaltung gefunden

werden, in dem Bereiche unberührter natürlicher

Ökosysteme von Gebieten umgeben sind, in denen

die Nutzungsformen auf diese Ökosysteme abge-

stimmt und mit ihnen vereinbar sind. Es handelt sich

damit um ein abgestuftes System, das von einer

streng geschützten Kernzone, die vom Einfluû des

Menschen möglichst freigehalten werden soll, bis hin

zu einer Vielzahl landwirtschaftlicher Tätigkeiten,

siedlungsbaulicher und anderer Nutzungsarten rei-

chen kann. Neben der Erhaltung der Funktionsfähig-

keit der zu schützenden Ökosysteme sollen Bio-

sphärenreservate auch der Durchführung der ökolo-

gischen Umweltbeobachtung, der Forschung und
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wissenschaftlichen Analysen, die die Funktion natür-

licher Ökosysteme, die Nutzungsmöglichkeiten die-

ser Ressourcen und die Entwicklung von Ökosyste-

men betreffen, sowie der Umwelterziehung und -bil-

dung dienen. Absatz 1 bestimmt, daû der Schutz von

Gebieten als Biosphärenreservate durch rechtsver-

bindliche Festsetzung erfolgt. In welcher Rechtsform

(Gesetz, Verordnung) dies geschieht, richtet sich

nach dem jeweiligen Landesrecht; der Landesgesetz-

geber ist allerdings nicht verpflichtet, die neue Kate-

gorie in Landesrecht zu übernehmen. Weiterhin legt

Absatz 1 in den Nummern 1 bis 5 die Unterschutz-

stellungskriterien im einzelnen fest. Nach Nummer 1

muû das Gebiet groûräumig und für bestimmte Land-

schaftstypen charakteristisch sein. Das Gesetz nennt,

ebenso wie § 14 Abs. 1 Nr. 1 (Nationalparke), keine

Mindestgröûe. Das Gebiet sollte jedoch groû genug

sein, um als geschlossene Einheit eine wirksame Er-

haltung gewährleisten und die verschiedenen Nut-

zungen ohne Konflikt miteinander verbinden zu kön-

nen und um sich als Festpunkt für die Messung lang-

fristiger Veränderungen in der Biosphäre zu eignen.

Für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch

sind Gebiete, die sich durch besondere natürliche

Gegebenheiten auszeichnen und sich durch diese

charakteristischen Eigenschaften derart von anderen

Gebieten unterscheiden, daû sie mit diesen nicht ver-

glichen werden können. Anders als § 14 Abs. 1 Nr. 2

verlangt Nummer 2 nicht, daû der flächenmäûig

überwiegende Teil des Gebiets die Voraussetzungen

eines Naturschutzgebiets erfüllt. Allerdings muû,

bezogen auf die Gesamtgröûe des Gebiets, der frag-

liche Bereich von gewisser Erheblichkeit sein

(¹wesentliche Teileª des Gebiets). Dieser Unter-

schied erklärt sich aus dem kulturlandschaftlich ge-

prägten Charakter eines Biosphärenreservats, wes-

halb Nummer 2 zusätzlich bestimmt, daû, soweit die

Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets nicht ge-

geben sind, im überwiegenden Teil diejenigen eines

Landschaftsschutzgebiets erfüllt sein müssen. In Tei-

len muû das Biosphärenreservat auch eine natürliche

oder naturnahe Landschaft aufweisen (Nummer 3);

auch dies ist ein maûgebliches Merkmal für die Cha-

rakteristik eines Gebiets. Nummer 4 hebt als Krite-

rium die besondere Eigenschaft des Gebiets als durch

hergebrachte vielfältige Nutzung geprägte Land-

schaft mit der darin historisch gewachsenen Arten-

und Biotopvielfalt hervor. Die Erhaltung der durch

hergebrachte Landnutzungssysteme geschaffenen

Kulturlandschaften, die Zeugnis für eine harmoni-

sche Beziehung zwischen der einheimischen Bevöl-

kerung und ihrer Umwelt ablegen, ist ein wichtiger

Schutzaspekt. Diese Kulturlandschaften spiegeln

häufig Jahrhunderte menschlicher Erfahrungen wi-

der und können wertvolle Informationen im Hinblick

auf moderne Landnutzungs- und Bewirtschaftungs-

praktiken liefern. Solche Gebiete können durch ihre

Einbeziehung in ein Biosphärenreservat mit dazu

beitragen, das Bewuûtsein der einheimischen Bevöl-

kerung um ihre alten Traditionen wachzuhalten.

Auch kann durch den Einsatz neuer wissenschaft-

licher und technologischer Erkenntnisse die Basis für

eine Verbesserung der vorhandenen Möglichkeiten

der Existenzsicherung geschaffen werden, ohne daû

diese Traditionen in Frage gestellt werden. Biosphä-

renreservate dienen auch der Erhaltung genetischer

Ressourcen. Auf diese Ressourcen kann u.a. zum

Zwecke der Wiederansiedlung und Verwendung hei-

mischer Arten, Sorten, Landsorten und Rassen in Ge-

genden, in denen sie ausgerottet oder aus der Land-

schaft verdrängt worden sind, zurückgegriffen und

so die Stabilität und Vielfalt der regionalen Öko-

systeme verbessert werden. Diesen genetischen Res-

sourcen kommt auch im Rahmen des Landschafts-

schutzes groûe Bedeutung zu. Biosphärenreservate

dienen ± entsprechend den UNESCO-Kriterien ± ins-

besondere auch dazu, in beispielhafter Weise die

Naturgüter besonders schonende Wirtschaftsweisen

zu entwickeln oder zu erproben. Dies wird durch

Nummer 5 festgelegt.

Absatz 2 entspricht § 14 Abs. 2 Satz 1 und legt mit

der Verweisung auf Regelungen für Naturschutzge-

biete und Landschaftsschutzgebiete fest, daû inhalt-

lich als Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaûnah-

men alle Maûnahmen in Betracht kommen, die auch

hinsichtlich der genannten Schutzgebietskategorien

Anwendung finden können; hierbei werden auf-

grund der Groûräumigkeit und Besiedlung allerdings

umfangreichere Ausnahmen von den Verboten und

Geboten erforderlich sein.

Zu Nummer 9 (¾nderung des § 15 Abs. 2)

Die ¾nderung ist Folge der Streichung des § 1 Abs. 3

und der Einfügung des neuen § 2 Abs. 3.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift bestimmt gemäû Artikel 75 Abs. 3 GG

eine Frist von drei Jahren, innerhalb derer die Rah-

menvorschriften durch entsprechende Landesvor-

schriften umgesetzt werden müssen.

Zu Artikel 3

Artikel 3 regelt die Befugnis zur Bekanntmachung

des geänderten Gesetzes durch das Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Zu Artikel 4

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des ¾nde-

rungsgesetzes.
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